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Bebauungsplan-Vorentwurf „Kasernenstraße“, III. Änderung im Stadtbezirk Nr. 32
Sitzungsvorlage über die Abwägung der während der Frühzeitigen Beteiligung der
Öffentlichkeit sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen
Die frühzeitige Beteiligung zum Bebauungsplan-Vorentwurf „Kasernenstraße“ III. Änderung zur
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB, im Zeitraum vom 03.02.2017 –
17.02.2017, wurde am 26.01.2017 im Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße (Jahrgang
2017/ Nr. 4) öffentlich bekannt gemacht.

Seitens der Öffentlichkeit wurde im Rahmen der Beteiligung keine Stellungnahme abgegeben.

Folgende Nachbargemeinden wurden gem. § 2 Abs. 2 BauGB mit E-Mail vom 08.02.2017 um
Stellungnahme bis einschließlich 22.02.2017 gebeten.

 Gemeinde Haßloch
 Verbandsgemeinde Deidesheim
 Verbandsgemeinde Edenkoben
 Verbandsgemeinde Lambrecht
 Verbandsgemeinde Maikammer
 Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen

Seitens der Nachbargemeinden wurde im Rahmen der Beteiligung von der
 Verbandsgemeinde Maikammer eine Stellungnahme ohne Anregungen abgegeben,
 Verbandsgemeinde Deidesheim eine Stellungnahme mit Anregungen abgegeben.

Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit dem
Schreiben vom 17.01.2017 um Stellungnahme bis einschließlich 10.02.2017 gebeten.

 Amprion GmbH, Dortmund
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht
 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)
 Creos Deutschland GmbH
 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11
 Deutscher Wetterdienst, Essen
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung
 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main
 ESN, Kaufmännische Abteilung
 ESN, Technik
 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Forstamt Haardt, Landau
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, Koblenz
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer
 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen
 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern
 Idustrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen
 Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA
 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße
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 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt
 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen
 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße
 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Bauaufsicht (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde

(230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung (420)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, FB. Familie, Jugend und Soziales (400)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement (150)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen (250)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz (114)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Naturschutzbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Landwirtschaftsbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Wasserbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Bodenschutzbehörde (330
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Liegenschaften (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Bauverwaltung (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport (540)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau (240)
 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Mannheim
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss
 Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Unterföhring
 WEG, Wirtschaftsförderung
 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern

Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der Beteiligung eine
Stellungnahme abgegeben:

mit Anregungen
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer
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 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt, Untere

Bodenschutzbehörde (330)
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

ohne Anregungen
 Amprion GmbH, Dortmund
 Creos Deutschland GmbH
 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung
 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main
 Forstamt Haardt, Landau
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, Koblenz
 Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Bauaufsicht (230)
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss
 Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Unterföhring

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme im Rahmen
der Beteiligung abgegeben:

 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht
 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)
 Deutscher Wetterdienst, Essen
 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main
 ESN, Kaufmännische Abteilung
 ESN, Technik
 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz
 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen
 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern
 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen
 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße
 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau
 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen
 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße
 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde

(230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung (420)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, FB. Familie, Jugend und Soziales (400)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement (150)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen (250)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz (114)
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 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Naturschutzbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Landwirtschaftsbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Wasserbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Liegenschaften (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Bauverwaltung (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport (540)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau (240)
 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung
 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Mannheim
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss
 WEG, Wirtschaftsförderung
 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern
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Im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangen.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Nachbargemeinden Kommentierung Beschlussvorschlag
Nr. 1 - Verbandsgemeinde Deidesheim
[…]

[…]

In zukünftigen Verfahren wird darauf
geachtet, dass die Stellungnehmende die
Unterlagen mit Fristbeginn erhält. Die
Festsetzungen des Bebauungsplans
werden -auch in Kombination mit den
beigefügten Anlagen und der
Begründung- verständlich ausformuliert.

Die Stellungnahme wird
zur Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 1 – Deutsche Telekom Technik GmbH, Kaiserslautern 30.01.2017
[…] Die im Geltungsbereich der Änderung

bestehenden Telekommunikationslinien der
Telekom sind dem Planungs- und
Erschließungsträger bekannt und werden
bei der Realisierung von Bauvorhaben
beachtet. Bzgl. des Ausbaus der
Telekommunikationsinfrastruktur wurde
inzwischen Kontakt mit der angegeben
Stelle aufgenommen. Der Planungsträger
nimmt die übrigen Hinweise zur Beachtung
der Anlagen bei der Bauausführung etc. zur
Kenntnis.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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[…]

Die der Stellungnahme beigefügte Leistungsauskunft/Plan ist als Anlage beigefügt.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 2 – Generaldirektion kulturelles Erbe, Speyer 31.01.2017
[…] Die Hinweise werden in redaktionell

angepasster Form in den Bebauungsplan
übernommen. Im weiteren Verfahren
erfolgt wie üblich die Beteiligung der
Direktion Landesarchäologie.

Der Stellungnahme wird
teilweise gefolgt. Die im
Bebauungsplan-Vorentwurf
bereits enthaltenen
Hinweise werden
entsprechend der
Kommentierung
angepasst.
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[…]

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 3 – Landesamt für Geologie und Erdbau, Mainz 02.02.2017
[…] zu Bergbau/ Altbergbau:

Der Hinweis wird begrüßt. Sofern
erforderlich erfolgt die Kontaktaufnahme
mit der Inhaberin der
Aufsuchungserlaubnis.

zu Boden und Baugrund:
Auf Ebene der Bauleitplanung sind keine
weiteren Bodengutachten geplant. In der
Regel erfolgen im Zuge von
Baumaßnahmen weitere gutachterliche
Bodenuntersuchungen. Bei Eingriffen in
den Boden finden alle einschlägigen
Regelwerke Beachtung.
Die avisierten externen
Kompensationsflächen liegen nicht
innerhalb der regionalplanerisch
vorgegebenen Rohstoffsicherungsflächen.
Der im Bebauungsplan bereits enthaltene

Der Stellungnahme wird
gefolgt. Die im
Bebauungsplan-Vorentwurf
bereits enthaltenen
Hinweise werden
entsprechend der
Kommentierung
angepasst.
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Hinweis bzgl. des Radonpotentials wird
entsprechend der Stellungnahme des
Landesamts für Geologie und Bergbau
angepasst.
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[…]

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 4 – Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer 08.02.2017
[…] zu 1.:

Im Zuge der Entwurfserstellung zum
Bauleitplanverfahren wird eine
Abschätzung der voraussichtlich
entstehenden Verkehre und deren
Verteilung erstellt werden, um den
Nachweis zu führen, dass die
angrenzenden Straßen bzw.
Knotenpunkte keine wesentlichen
negativen Beeinträchtigungen in
verkehrstechnischer Hinsicht durch die
Gebietsentwicklung erfahren. Dies bezieht
die Auswirkungen auf das übergeordnete
Straßennetz ein. Bereits zum heutigen
Planstand lässt sich absehen, dass das
Plangebiet bzgl. der überörtlichen
Verkehre vom bzw. zum
Autobahnanschluss Neustadt-Süd
deutlicher höher frequentiert werden wird
als vom/ zum Anschluss Neustadt-Nord.
Der Autobahnanschluss Neustadt-Süd
liegt über die B39 deutlich
verkehrsgünstiger.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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[…]

zu 2.:
Eine Beeinträchtigung klassifizierter
Straßen, z.B. durch Blendungen oder
Staub ist durch die Bebauungsplan-
Änderung nicht zu erwarten bzw. wird ggf.
durch Festsetzungen im Bebauungsplan
vermieden.
Auch wesentliche Beeinträchtigungen
durch Verkehrslärm auf das Plangebiet
sind, insbesondere unter dem Hinblick der
Entwicklung reiner Gewerbeflächen ohne
Wohnanteil, nicht zu befürchten.
Sofern erforderlich werden im
Bebauungsplan jedoch Festsetzungen zur
Vermeidung von/ zum Umgang mit
schädlichen Umwelteinwirkungen
getroffen.
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 5 – Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, 10.02.2017
[…]

[…]

zu 1.:
Derzeit ist keine Beeinträchtigung von
Landwirtschaftsflächen durch
Kompensationsflächen absehbar.
Gleichwohl wird die
Landwirtschaftskammer wie gewöhnlich
im weitern Bebauungsplanverfahren
beteiligt.

zu 2.:
Im Zuge der Entwurfserstellung der
Bebauungsplan-Änderung wird die
Umfeldverträglichkeit der Planung
nachgewiesen. Es wird ein
schalltechnisches Gutachten zum
Bebauungsplan erstellt. Hieraus
abgeleitet werden ggf. Festsetzungen im
Bebauungsplan getroffen, welche die
verträgliche Entwicklung des
Gewerbegebiets auf Ebene der
Bauleitplanung sicherstellen.

zu 3.:
Zum Bebauungsplan wir ein
Entwässerungskonzept erstellt und mit
den zuständigen Behörden abgestimmt.
Bei Konkretisierung des Konzepts zur
Bewirtschaftung des anfallenden
Niederschlagswassers wird berücksichtigt,
dass negative Beeinträchtigungen
anliegender Flächen, z.B. durch
Staunässe, vermieden werden müssen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 6 – Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und
Umwelt, Untere Bodenschutzbehörde, 31.01.2017
[…]

[…]

Zum Vorentwurf des Bebauungsplan-
Änderungsverfahrens wurde eine
Bodenuntersuchung erstellt, welche auch
erste Erkenntnisse zur Thematik
Bodenverunreinigungen, Auffüllungen
usw. liefert. Da sich nach Abstimmung mit
den zuständigen Behörden aus den
Ergebnissen des Bodengutachtens auf
Ebene der Bauleitplanung kein weiterer
Handlungsbedarf ergibt, sind in diesem
Zusammenhang weitere Untersuchungen
nicht erforderlich. In der Regel erfolgt die
Beprobung des Bodens im Zuge von
einzelnen Bauvorhaben (Tragfähigkeit,
Versickerung, Verunreinigen usw.).
Die militärische Vorprägung des Geländes
ist bekannt. Derzeit bestehen keine
Anhaltspunkte von wesentlichen
Beeinträchtigungen hieraus bzw.
Hinderungsgründen für die Bauleitplanung
und Umsetzung eines Gewerbegebiets.
Gleichwohl kann ein Vorhandensein z.B.
von Kampfmitteln nicht ausgeschlossen
werden. Ein entsprechender Hinweis ist
im Bebauungsplan bereits enthalten.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 7 – Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser,- Abfallwirtschaft
und Bodenschutz, 15.02.2017
[…] zu A. Bodenschutz:

Die militärische Vorprägung des Geländes
ist genauso wie die beiden in der
Stellungnahme aufgeführten relevanten
Flächen bekannt. Sofern abfallrelevanter
Aushub auftritt, wird ein fachgerechter
Umgang damit erfolgen.
Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte für
das Vorhandensein von Kampfmitteln.
Gleichwohl kann ein Vorkommen dieser
nicht ausgeschlossen werden. Sollte sich
ein Kampfmittelverdacht erhärten oder
entsprechend Funde auftauchen, wird ein
sachgerechter Umgang damit
sichergestellt. Gegebenenfalls sind im
Zuge der konkreten Bauvorhaben z.B.
baubegleitende Maßnahmen erforderlich.
Ein entsprechender Hinweis ist im
Bebauungsplan bereits enthalten.

zu B. Trinkwasserversorgung:
Bezüglich der Lage des Plangebiets in der
geplanten Zone IIIb des
Trinkwasserschutzgebiets „Ordenswald“
ist ein Hinweis im Bebauungsplan
enthalten.
Zum Bebauungsplan wird ein
Entwässerungskonzept erstellt.
Insbesondere die Bewirtschaftung des
anfallenden Niederschlagswassers wird
im Vorfeld mit den zuständigen Behörden
abgestimmt.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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[…]

Zu C. Abwasserbeseitigung/
Niederschlagswasserbewirtschaftung:
Das im Plangebiet anfallende
Schmutzwasser soll nach Neubau eines
Schmutzwasserkanals mit Anschluss an
das bestehende System in der
Speyerdorfer Straße der Kläranlage
zugeführt werden. Hierzu erfolgen auch
außerhalb des Plangebiets
Baumaßnahmen im Bereich der Gewanne
„Hohweg“ zwischen Speyerdorfer Straße
und Louis-Escande-Straße.
Zur Bebauungsplan-Änderung wird ein
Entwässerungskonzept erstellt.
Insbesondere die Bewirtschaftung des
anfallenden Niederschlagswassers wird
im Vorfeld mit den zuständigen Behörden
abgestimmt, um den in der Stellungnahme
genannten Aspekten und Vorgaben
Rechnung zu tragen.


